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Wie wird gefördert?
die förderung erfolgt als Projektförderung durch die 
gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen. In  
abhängigkeit der größe des antragstellenden Unterneh-
mens werden für den Zeitraum von bis zu 24 Monaten 
monatliche festbeträge in form von Zuschüssen für die 
beschäftigung von Innovationsassistentinnen und  
-assistenten gewährt. die monatlichen höchstbeträge  
bei vollzeitbeschäftigung betragen für:

kleine Unternehmen:     2.100 euro 
mittlere Unternehmen:  1.750 euro

bei einer teilzeitbeschäftigung vermindern sich die monat-
lichen festbeträge entsprechend des verhältnisses der 
tatsächlich ausgeübten arbeitszeit zur tariflich vereinbarten 
Wochenarbeitszeit im Unternehmen. die teilzeitbeschäf-
tigung muss dabei mindestens 50 % der tariflich vereinbar-
ten Wochenarbeitszeit betragen. soweit die tarifliche 
Wochenarbeitszeit nicht gilt, wird die volle wöchentliche 
arbeitszeit mit 40 stunden angesetzt. für junge Unter-
nehmen, deren gründung nicht länger als fünf Jahre zurück-
liegt, kann zeitgleich eine förderung von zwei Innovations-
assistentinnen und-assistenten gewährt werden.

So beantragen Sie die Zuwendung
die antragstellung erfolgt direkt bei der Investitions- und 
strukturbank rheinland-Pfalz (Isb). die antragsunterlagen 
sind als ausfüllbare pdf-vorlage auf der Webseite der Isb  
hinterlegt. entscheidend für die fristwahrende antragstellung 
ist die vorlage des rechtsverbindlich unterschriebenen und 
vollständigen antrags in Printform.

Mit der förderung von Innovationsassistentinnen und  
-assistenten soll in kleinen und mittleren Unternehmen  
aus rheinland-Pfalz die Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit durch technologie- und Wissenstransfer ver - 
bessert werden. damit die förderung einer Innovations-
assistentin oder eines Innovationsassistenten möglich 
werden kann, muss ein kleines und mittleres Unterneh- 
men in einer rheinland-pfälzischen betriebsstätte ein  
eigenes forschungs- und entwicklungsvorhaben durch-
führen. die tätigkeiten der Inno vationsassistentinnen  
und-assistenten müssen der gewinnung neuer technischer 
erkenntnisse und erfahrungen dienen oder die entwick- 
lung neuer, wesentlich verbesserter Produkte, verfahren 
oder herstellungsverfahren zum Ziel haben. Projekte  
aus dem bereich der entwicklung, änderung und anpas - 
sung von software sind hier eingeschlossen.

Was wird gefördert?
gefördert wird die neueinstellung und sozialversicherungs-
pflichtige beschäftigung von Personen als Innovations-
assistentinnen und-assistenten, die ein hochschulstudium 
mit naturwissenschaftlich-technischer ausrichtung abge-
schlossen haben. als einsatzbereiche dienen konkrete for-
schungs- und entwicklungsvorhaben, die den kategorien 
industrielle forschung und/oder experimentelle entwicklung 
zugeordnet werden können.

Wer wird gefördert?
kleine und mittlere Unternehmen (kMU) in rheinland-Pfalz, 
die nach der aktuellen kMU-definition unter anderem  
weniger als 250 Mitarbeitende beschäftigen und einen  
Jahresumsatz von weniger als 50 Mio. euro erreichen.
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